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Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  
Postfach 12 03 22, 53045 Bonn

Herrn 
Arne Semsrott 
Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. 
c/o Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. 
Singerstraße 109 
10179 Berlin 

Nur per E-Mail:  ███████████████████████ 

Ihr Antrag nach dem Informat ionsfreiheitsgesetz #17636 vom 19.08.2016 

Anlagen : 
-  J.  H.  Wolff  und  A.  Mehler,  Hauptbericht  zur  Evaluierung  Deutsche  
Entwicklungszusammenarbeit mit Ruanda, Bochum/ Hamburg 1989 
- J. H. Wolff und A. Mehler, Hauptb ericht zur Evaluierung „EZ-Wirkungen 
in Konfliktsituationen“- Fallstudie Ruanda, Bochum/ Hamburg, 1998/1999 

Sehr geehrte Herr Semsrott, 

am      19.08.2016      stellten      Sie      per      E-Mail      einen      Antrag      nach      dem      
Informationsfreiheitsgesetz (IFG), in dem Sie um folgende Informationen baten: 

1. Zusendung  des  Gutachtens  Jürgen  H.  Wolff  und  Andreas  Mehler,  Deutsche  
Entwicklungszusammenarbeit  mit  Ruanda-  Normalität  in  einem  nichtnormalen  
Land, Bochum/Hamburg 1998 (BMZ datiert Juli 1998) 
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2. Zusendung  des  Gutachtens  Jürgen  H.  Wolff und Andreas Mehler, Hauptbericht 
zur  Evaluierung  „EZ  -  Wirkungen  in  Konfliktsituationen“  –  Fallstudie  Ruanda,  
Bochum/Hamburg 1998 (BMZ datiert 1999). 

Gerne komme ich Ihrem Antrag nach. 

Im Anhang finden Sie bitte die zwei von I hnen angefragten Gutachten. Wie von Ihnen 
erbeten,  wird  Ihnen  dieser  Bescheid  mit  den  Gutachten  (nur)  in  elektronischer  Form  
zugesandt. 

Gebühren 
Da  es  sich  um  die  Gewährung  einer  einfachen  Auskunft  handelt,  ergeht  der  Bescheid  
gemäß §10 Abs.1 Satz 2 IFG gebührenfrei. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe  Widerspruch  
erhoben  werden.  Der  Widerspruch  ist  beim  Bundesministerium  für  wirtschaftliche  Zu-
sammenarbeit  und  Entwicklung,  Dahlmannstraße  4,  53113  Bonn,  schriftlich  oder  zur  
Niederschrift einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

elektronisch unterzeichnet  █████████


